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Elternbeitragsregelung
Grundsätze

Die Rudolf Steiner Schule Schaffhausen ist eine öffentliche Schule in nicht-staatlicher Trägerschaft. Sie will grundsätzlich allen Schülern und Schülerinnen offen stehen, unabhängig vom finanziellen Leistungsvermögen der Eltern. 

Die Schule kann aber nur solange existieren, als sie das Bedürfnis von Menschen nach einer solchen Schule befriedigt und diese Menschen bereit sind, sie durch ideelle, finanzielle und tatkräftige Hilfe zu ermöglichen. 

Die Anforderungen, welche an das Finanzierungsmodell einer Rudolf Steiner Schule gestellt werden, sind hoch. Einerseits soll ein solides finanzielles Fundament für die Schule geschaffen werden, andererseits sollen auch Kinder aus finanzschwachen und sozial benachteiligten Familien die Schule besuchen können. 

Im Rahmen der Selbstverwaltung der Schule verpflichten sich die Eltern, die Differenz zwischen Schulaufwand (Honorare und Sachaufwand) und Einnahmen aus Spenden, Patenschaften und anderen Erträgen (Staatsbeiträge, Bazar etc.) aufzubringen. Der Elternbeitrag ist nicht Schulgeld für die eigenen Kinder, sondern dient der Schulgemeinschaft als Solidaritätsbeitrag zu ihrer Existenz. Das Schulgeld ist als Familienbeitrag zu verstehen, unabhängig von der eigenen Anzahl Kinder, welche die Schule besuchen. 

Das zwischen Lehrerkollegium einerseits und Elternschaft und Vereinsvorstand andererseits jährlich vereinbarte Budget ist Grundlage für die finanzielle Führung des Schulbetriebes. Dieses Budget ist der Ausdruck zwischen pädagogisch Notwendigem und Wünschenswertem einerseits und dem finanziell Möglichen andererseits. Basierend auf dem aktuellen Budget wird jährlich der kostendeckende Beitrag pro Familie berechnet, welcher auf dem Beitragsversprechen für das jeweilige Schuljahr ersichtlich ist. Wer den kostendeckenden Beitrag nicht leisten kann, muss sich bewusst sein, dass andere Eltern für die Differenz aufkommen müssen. Wer mehr beitragen kann, ermöglicht Kindern aus Familien mit geringem Einkommen, die Schule zu besuchen. 

Die Verantwortung der Eltern, die Schule mitzutragen, geht natürlich über die Schulgeldfrage hinaus. Sie beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium (Erziehung) und die Übernahme notwendiger Aufgaben im Rahmen der individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten in der Gesamtschulgemeinschaft (Beziehung).  

Bemessung des Elternbeitrages

Zur jährlichen Festlegung des Elternbeitrages sollen folgende Richtlinien berücksichtigt werden: 

Spielgruppe:

· Der Beitrag für die Spielgruppe beträgt monatlich CHF 80.- bei einem Wochentag und CHF 150.- bei zwei Tagen. Mit dem Eintritt in die Schule wird ein Familienbeitrag ermittelt (siehe unten: Schule), worin die Kosten für weitere Kinder in der Spielgruppe enthalten sind. Die Eltern erhalten die Möglichkeit, mit dem jährlichen Beitragsformular freiwillig Beiträge im Sinne der Solidarität in den Familienfonds einzuzahlen. Für Kindergarteneltern, die gleichzeitig auch Kinder für die Spielgruppe angemeldet haben, ist sowohl der Kindergartenbeitrag wie auch der Beitrag für die Spielgruppe zu entrichten.

Kindergarten:

· Die Finanzierung des Kindergartens und der Schule bilden ein Ganzes. Der Familienbeitrag berechtigt alle Kinder einer Familie zum Besuch von Schule und Kindergarten. Eltern, deren Kinder ausschliesslich den Kindergarten besuchen, bezahlen einen reduzierten, festen Beitrag von monatlich CHF 400.-. Die Eltern erhalten die Möglichkeit, mit dem jährlichen Beitragsformular freiwillige Beiträge im Sinne der Solidarität in den Familienfonds einzuzahlen.

Schule:

· Der Ermittlung des Familienbeitrages werden folgende Daten zu Grunde gelegt:

· die Höhe des kostendeckenden Familienbeitrages 

· die Höhe des Einkommens berücksichtigend sollte der Beitrag 12% -15% des gesamten Bruttoeinkommens betragen

· der hieraus resultierende Familienbeitrag darf jedoch den Sockelbeitrag von CHF 650.- im Monat in den Klassen 1 – 9 und CHF 1050.- in den Klassen 10 – 12 nicht unterschreiten. Kann der Sockelbeitrag, nach glaubwürdiger Darlegung aller Finanzen, nicht erbracht werden, prüft die EBK (Elternbeitragskommission) die Möglichkeit, die Differenz über den Familienfonds zu finanzieren

· der monatliche Beitrag beinhaltet den Regelunterricht. Individuelle Zusatzleistungen wie Förderunterricht werden separat verrechnet. Die Nebenkosten werden ebenfalls separat in Rechnung gestellt (siehe Beitragsformular)

· Beitragsreduktionen wegen freiwilligem Einkommensverzicht sind mit dem Solidaritätsgedanken der Schule nicht vereinbar. Das Schulgeld kann nicht als Restgeld verstanden werden. Eine Familie, welche kein Vollzeiteinkommen (Alleinerziehende, wegen Arbeitslosigkeit oder Krankheit etc.) erzielen kann, begründet dies auf dem jährlichen Beitragsformular oder am Finanzgespräch mit der EBK

· Für Beiträge in Euro gibt die Schule den AHV-Umrechnungskurs jeweils bekannt.

· Unabhängig vom Elternbeitrag wird die Teilnahme an den Schulaktivitäten und Veranstaltungen sowie die Mithilfe beim Putzen der Schulhäuser vorausgesetzt. Dienstleistungen der Eltern sind grundsätzlich ehrenamtlich und können somit nicht dem Elternbeitrag angerechnet werden. Ausnahmen müssen schriftlich mit dem Lehrerkollegium oder dem Vorstand und der EBK vereinbart werden.

Verfahren

· Die Elternbeitragskommission (EBK) ist eine Mandatsgruppe der Elternschaft und der Schulversammlung rechenschaftspflichtig. Sie steht auf Wunsch der Eltern für Gespräche zur Verfügung und kann ihrerseits zum Gespräch einladen. 

· Obligatorisch sind Finanzgespräche vor dem Kindergarteneintritt, zum Schuleintritt und vor dem Übertritt ins Netzwerk. Eine jährliche Finanzabklärung wird bei Unterschreitung des Sockelbeitrages notwendig. Zusätzlich werden in der Regel alle 3 Jahre Finanzgespräche geführt.

· Ein Finanzgespräch wird in der Regel von 2 Mitgliedern der EBK und - wenn möglich - von beiden Elternteilen geführt.

· Als Grundlage für Finanzgespräche dient das Formular „Zusammenstellung des Bruttoeinkommens“, welches zusammen mit einer schriftlichen Terminbestätigung vorab an die EBK gesandt wird. Der vereinbarte Termin zu einem Finanzgespräch ist verbindlich. 

Beitragsvereinbarung

· Wird der festgelegte Elternbeitrag nicht geleistet, kann das Vertragsverhältnis durch die Schule gekündigt werden.

· Die Höhe des festgelegten Beitrages ist rechtsverbindlich und gilt für das ganze Schuljahr. Bei Einkommensänderungen während des laufenden Schuljahres beträgt die Frist für eine Beitragsreduktion 3 Monate und bedarf der Zustimmung durch die EBK nach Darlegung der finanziellen Situation.

· Die finanziellen Beiträge müssen monatlich zu Monatsanfang für die Schule spesenfrei beglichen werden.

Familienfonds

Der Familienfonds soll von Eltern, durch Spenden und durch Sonderaktionen gespeist werden. Durch den Fonds werden geringere Beiträge von Eltern, welche finanzielle Schwierigkeiten haben, ausgeglichen. Zudem soll der Fonds Kindern von Eltern, welche finanziell schlechter gestellt sind, den Zugang zur Schule ermöglichen. Kindergartenbeiträge über CHF 400,- fliessen in den Familienfonds.

Regelung zur Vermeidung von Defiziten

Der laufende Bedarf muss jedes Jahr verlustfrei gedeckt werden. Aus diesem Grund werden die Eltern regelmässig über die finanzielle Lage der Schule informiert. Fremdgelder dürfen nur für wertvermehrende Investitionen aufgenommen werden (ausgenommen Betriebskredit). 

Damit das Schulbudget genehmigt werden kann, muss vor Verabschiedung desselben das Vorgehen bei einem voraussehbaren Fehlbetrag an der Schulversammlung beschlossen werden. Ein so errechneter zusätzlicher Beitrag ist für alle Eltern verbindlich. In Härtefällen kann ein Antrag auf Unterstützung aus dem Familienfonds an die EBK gestellt werden.

Sonderaktionen (z.B. Sommerfest) werden nur budgetiert, wenn die Verantwortung für deren Durchführung feststeht.

Darlehen, Patenschaften, Stipendien

Jede Familie verpflichtet sich, ein zinsloses Darlehen in Höhe von möglichst CHF 2'000.-, jedoch wenigstens CHF 1'000.- zu entrichten, welches erst nach Beendigung des Vertrages gekündigt werden kann und nach Eingang aller ausstehenden Zahlungen zurückbezahlt, bzw. mit diesen verrechnet wird (Kautionsdarlehen). Als Beitrag an die Liegenschaftskosten und um die Zinslast möglichst niedrig zu halten, ist die Schule auf die Gewährung von weiteren zinslosen Darlehen durch die Eltern bzw. deren Bekanntenkreis angewiesen.

Unabhängig hiervon mögen sich die Eltern auch um Patenschaften und, wo möglich, um Stipendien bemühen. Nach Beendigung der Ausbildungszeit ihrer Kinder wäre es für die Schule eine grosse Hilfe, wenn eine Patenschaft zugunsten der Schule übernommen werden könnte. Nur so wird das Solidaritätsprinzip an Rudolf Steiner Schulen leben können.

Allgemeines

Alle in diesem Reglement nicht berücksichtigten Fälle sind Gegenstand eines Finanzgespräches. Die Elternbeitragsregelung ist integrierender Bestandteil des Schulvertrages und mit diesem aufzubewahren.
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